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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Richtlinie des Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit, Integration und 

Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 
über die Gewährung von Zuwendungen 

für Investitionen zur Umsetzung 
des Förderprogramms Digitalisierung im Rahmen 
des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

Vom 9 . November 2022

1 Rechtsgrundlage

1 .1 Das Land gewährt gemäß Teil B der „Vereinbarungen 
zwischen dem Bund und den Ländern zur Umsetzung des 
Förderprogramms Digitalisierung im Rahmen des Paktes 
für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ (Anlage 1) und 
nach Maßgabe dieser Richtlinie sowie der Verwaltungs-
vorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
Zuwendungen für Investitionen in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten . Investitionen sind solche im Sinne 
des Artikels 104b des Grundgesetzes, wobei Darlehen, 
Kapitalzuführungen und sonstige Finanzinvestitionen 
ausgeschlossen sind .

1 .2 Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht . Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf 
Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel .

2 Zweck der Zuwendung

2 .1 Mit dieser Förderrichtlinie wird das im Pakt für den Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst formulierte Ziel verfolgt, 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst insgesamt und ins-
besondere in Hinblick auf den Infektionsschutz zu stär-
ken . Die Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes sollen darin unterstützt werden, künftig gesund-
heitlichen Problemlagen, wie beispielsweise Pandemien, 
effizienter entgegentreten zu können. Um dieses Ziel zu 
erreichen, soll mit Investitionen in die Digitalisierung der 
Öffentliche Gesundheitsdienst gefördert werden .

2 .2 Die Zuwendung dient der Förderung von technischen 
und prozessualen Modernisierungsmaßnahmen und zielt 
auf eine Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen 
Reifegrades des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten ab .

3 Gegenstand der Zuwendung

3 .1 Folgende Investitionen sind grundsätzlich förderfähig: 

- Kosten zur Beschaffung und Implementierung neuer 
Hardware,

- Kosten zur Beschaffung und Implementierung neuer 
Software, einschließlich Entwicklungskosten,

- initiale Betriebskosten, die ausschließlich während 
der Laufzeit des Fördervorhabens entstehen, 

- Kosten für zu erbringende Nachweise (zum Beispiel 
IT-Sicherheitstest),

- Infrastrukturkosten,
- Kosten für Beratungsdienstleistungen im direkten 

Zusammenhang mit der Planung und Umsetzung ei-
ner beantragten Maßnahme .

3 .2 Wird ein Investitionsbedarf festgestellt, der nicht durch 
Maßnahmen nach Nummer 3 .1 abgedeckt wird, können 
die Zuwendungsempfangenden anderweitige Investi-
tionsmaßnahmen beantragen, sofern sie dem Zweck der 
Zuwendung Rechnung tragen . 

3 .3 Eine Förderung von Stellen zum Personalaufbau ist aus-
geschlossen . Nicht förderfähig sind zudem Folgekosten 
für den Betrieb von Software und Hardware, sonstiger 
Verwaltungsaufwand (insbesondere Büroräume und 
nicht IT-bezogene Arbeitsplatzausstattung) und Kosten 
für Beratungsdienstleistungen, die nicht im direkten Zu-
sammenhang mit der beantragten Maßnahme stehen .

4 Zuwendungsempfangende

 Zuwendungsempfangende sind die Gesundheitsämter 
der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Bran-
denburg . 

5 Zuwendungsvoraussetzungen

5 .1 Förderfähig sind Maßnahmen, welche die Zuwendungs-
empfangenden befähigen, den digitalen Reifegrad des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes zu verbessern . 

5 .1 .1 Notwendige Voraussetzung für die Bewilligung von För-
dermitteln ist die nachweisliche Einstufung des zuwen-
dungsempfangenden Gesundheitsamtes in das im Rahmen 
eines Forschungsvorhabens des Bundesministeriums für 
Gesundheit erarbeitete Reifegradmodell (https://gesund-
heitsamt-2025 .de/digitalisierung/reifegradmodell) zum je-
weils aktuellen Stand . 

5 .1 .2 Förderfähig sind Maßnahmen in den vom Reifegrad-
modell beschriebenen Dimensionen, die geeignet sind, 
die Einstufung in mindestens einer Dimension um eine 
Stufe zu verbessern . Analog zu den Festlegungen des 
Bundes bedarf es hierfür einer Erfüllung der definierten 
Subkriterien je Stufe zu 80 Prozent . 

5 .1 .3 Anforderungen des Reifegradmodells gelten auch als er-
füllt, wenn diese im Auftrag des Zuwendungsempfangen-
den oder für den jeweiligen Zuwendungsempfangenden 
von anderen Einrichtungen oder Stellen erbracht werden . 

5 .2 Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen . Sie liegt vor, 
wenn gleiche Maßnahmen aus verschiedenen Förderpro-

https://gesundheitsamt-2025.de/digitalisierung/reifegradmodell
https://gesundheitsamt-2025.de/digitalisierung/reifegradmodell
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grammen unterstützt werden . Es ist durch den Zuwen-
dungsempfangenden sicherzustellen, dass sich die Akti-
vitäten, die im Rahmen unterschiedlicher Fördermaßnah-
men unterstützt werden, bezüglich der Inhalte und Kos-
ten ergänzen .

5 .3 Berücksichtigungsfähig sind ausschließlich Investitio-
nen, die für förderfähige Maßnahmen seit dem 1 . Januar 
2022 und bis spätestens zum Zeitpunkt der Einreichung 
des Verwendungsnachweises entsprechend den Festle-
gungen von Nummer 7 .5 .1 begonnen wurden . Bei Maß-
nahmen, die als selbstständige Abschnitte eines laufen-
den Vorhabens umgesetzt werden sollen, ist eine Förde-
rung möglich, wenn allein für diesen selbstständigen 
Abschnitt die Förderkriterien erfüllt sind .

6 Art und Umfang der Zuwendung

6 .1 Zuwendungsart:  Projektförderung 

6.2 Finanzierungsart:  Festbetragsfinanzierung

6 .3 Form der Zuwendung:  Zuweisung

6.4 Die Bereitstellung eines finanziellen Eigenanteils der Zu-
wendungsempfangenden ist für die Inanspruchnahme der 
Fördermittel nicht erforderlich .

6 .5 Die Berechnung der auszahlbaren Fördermittel je Zu-
wendungsempfangenden erfolgte jeweils hälftig auf 
Grundlage des Bevölkerungsanteils der jeweiligen Kom-
mune sowie auf Grundlage eines einheitlichen Festbetra-
ges . Der Förderrahmen über auszahlbare Fördermittel ist 
wie folgt festgelegt:

Zuwendungsempfangende Auszahlbare Fördermittel
Brandenburg an der Havel 64 995,04 € 
Cottbus 72 880,79 € 
Frankfurt (Oder) 60 189,54 € 
Potsdam 98 700,23 € 
Barnim 100 430,05 € 
Dahme-Spreewald 96 471,34 € 
Elbe-Elster 73 476,98 € 
Havelland 93 448,34 € 
Märkisch-Oderland 103 210,06 € 
Oberhavel 108 639,17 € 
Oberspreewald-Lausitz 75 681,81 € 
Oder-Spree 97 509,96 € 
Ostprignitz-Ruppin 73 023,90 € 
Potsdam-Mittelmark 109 773,70 € 
Prignitz 65 942,92 € 
Spree-Neiße 77 020,67 € 
Teltow-Fläming 95 469,87 € 
Uckermark 78 659,14 € 
Gesamt 1 545 523,50 €

 

7 Verfahren

7 .1 Das Verfahren richtet sich nach den Grundsätzen der All-
gemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G) .

7 .2 Bewilligungsbehörde

 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration 
 und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV)
 Abteilung 4, Referat 43
 Henning-von-Tresckow-Straße 2 - 13
 14467 Potsdam

7 .3 Antrags- und Bewilligungsverfahren

7 .3 .1 Anträge über die Gewährung von Zuwendungen sind un-
ter Verwendung des Antragsformulars (Anlage 2) bis 
spätestens 30 . November 2022 bei der Bewilligungs-
behörde zu stellen . Je Gesundheitsamt eines Landkreises 
oder einer kreisfreien Stadt kann ein Antrag, gegebenen-
falls unter Angabe von einzelnen Teilprojekten, einge-
reicht werden . 

7 .3 .2 Das Reifegradmodell dient als gemeinsamer Referenz-
rahmen für die Ermittlung und Bewertung der einzelnen 
förderfähigen Maßnahmen . Grundsätzlich gilt, dass die 
im Rahmen des Antrags formulierten Vorhaben, die eine 
Eignung zur Erhöhung der digitalen Reife im Sinne des 
Reifegradmodells aufweisen, glaubhaft und nachvoll-
ziehbar dargestellt werden müssen . Die Einstufung des 
digitalen Reifegrades erfolgt über das vom Bundesminis-
terium für Gesundheit bereitgestellte Onlinetool (https://
gesundheitsamt-2025 .de) zur Durchführung der Reife-
gradmessung und darf zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nicht länger als sechs Monate zurückliegen . Das daraus 
resultierende Zertifikat ist dem Antragsformular inklusi-
ve der zugehörigen „Anlage 1 Ergebnis der Reifegrad-
messung“ des Zertifikates hinzuzufügen.

7 .4  Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

 Die Auszahlung der bewilligten Mittel erfolgt auf Mit-
telanforderung durch den Zuwendungsempfangenden 
bei der Bewilligungsbehörde bis spätestens 31 . Dezem-
ber 2022 .

7 .5 Verwendungsnachweisverfahren

7 .5 .1 Der Verwendungsnachweis (Anlage 3) ist bis spätestens 
zum 15 . Mai 2023 mit rechtsverbindlicher Unterschrift 
bei der Bewilligungsbehörde zur Prüfung einzureichen . 
Die Frist gilt als gewahrt, sofern die Einreichung des Ver-
wendungsnachweises vorab per E-Mail (oegd@MSGIV .
Brandenburg .de) zum Stichtag erfolgt .

7 .5 .2 Der Verwendungsnachweis erfolgt über die von der Be-
willigungsbehörde bereitgestellten Unterlagen (Anlage 3) . 
Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird verzichtet . 
Der aktualisierte Nachweis des Zertifikates des Reife-
gradmodells erfolgt inklusive der zugehörigen „Anlage 1 

https://gesundheitsamt-2025.de
https://gesundheitsamt-2025.de
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Ergebnis der Reifegradmessung“ des Zertifikates und 
darf nicht länger als sechs Monate zurückliegen . Im Ver-
wendungsnachweis ist zu erklären, dass die Ausgaben 
notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam ver-
fahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und 
Belegen übereinstimmen .

 
7 .5 .3 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, weitere Auskünf-

te und Unterlagen anzufordern, soweit dies erforderlich 
ist oder vom Bund erfragt wird, um die zweckentspre-
chende Verwendung der Zuwendungen sicherzustellen . 

7 .6 Zu beachtende Vorschriften

7 .6 .1  Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung als auch die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückfor-
derung der gewährten Zuwendung gelten die VV/VVG 
zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Ab-
weichungen zugelassen sind .

7 .6 .2 Die Bewilligungsbehörde, der Landesrechnungshof und 
der Bundesrechnungshof sind zur Prüfung der Zuwen-
dungsempfangenden berechtigt . Der Zuwendungsemp-
fänger ist verpflichtet, der Bewilligungsbehörde und den 
Rechnungshöfen im Rahmen der Prüfung Einblick in die 
Geschäftsunterlagen und Zugang zu den Geschäftsräu-
men zu gewähren und alle in Zusammenhang mit der 
Verwendung der Zuwendung stehenden Auskünfte zu 
erteilen .

7 .6 .3 Weitergehende Grundlage einer Bewilligung ist insbe-
sondere Teil B der Vereinbarungen zwischen dem Bund 
und den Ländern zur Umsetzung des Förderprogramms 
Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den Öffentli-
chen Gesundheitsdienst vom 4 . November 2021 (Anlage 1) 
sowie das Leitbild „Digitales Gesundheitsamt 2025“ mit-
samt Reifegradmodell (https://gesundheitsamt-2025 .de/
digitalisierung/leitbild) . 

8 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

8 .1 Die geförderten informationstechnischen Systeme müs-
sen, soweit zielführend, interoperabel sein, sodass An-
wendungsfälle beziehungsweise Prozesse systemüber-
greifend und durchgehend digital unterstützt werden 
können . Ausnahmen von dieser Förderbedingung sind 
nachvollziehbar zu begründen . Um Interoperabilität zu 
erreichen, ist es in erster Linie notwendig, dass die Daten 

einheitlich standardisiert erfasst, verarbeitet und gespei-
chert werden . Wo dies nicht möglich oder zielführend ist, 
etwa bei Bestandssystemen, sollen Schnittstellen ge-
schaffen werden . Dabei sind sowohl medizinische Infor-
mationen als auch Verwaltungsinformationen und -pro-
zesse sowie die jeweils individuellen Interoperabilitäts-
anforderungen zu berücksichtigen .

8 .2 Im Rahmen der Förderung ist den Erfordernissen der In-
formationssicherheit und des Datenschutzes nach dem 
aktuellen Stand der Technik Rechnung zu tragen . Für ge-
förderte Maßnahmen und Systeme sind von Beginn an 
technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicher-
stellung der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit 
betroffener Informationen zu etablieren . 

8 .3 Die Landkreise und kreisfreien Städte beteiligen sich an 
einem fachlichen Austausch, den das Ministerium für So-
ziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg für die Zuwendungsempfan-
genden des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mit der 
Arbeitsgruppe IT im Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(AG IT-ÖGD) organisiert .

9 Geltungsdauer

 Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Bekanntmachung 
im Amtsblatt für Brandenburg in Kraft und mit Ablauf 
des 31 . Dezember 2023 außer Kraft .

Anlagen

Anlage 1 Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Län-
dern zur Umsetzung des Förderprogramms Digitali-
sierung im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst vom 8 . November 2021

Anlage 2 Antrag über die Gewährung von Zuwendungen für 
Investitionen zur Umsetzung des Förderprogramms 
Digitalisierung des Landes Brandenburg im Rahmen 
der Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst

Anlage 3 Verwendungsnachweis zum Bescheid über die Ge-
währung von Zuwendungen für Investitionen zur 
Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung im 
Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst

https://gesundheitsamt-2025.de/digitalisierung/leitbild
https://gesundheitsamt-2025.de/digitalisierung/leitbild


904/5Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 45 (Ausgabe S) vom 18. November 2022

Anlage 1
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Anlage 2 
 

Antrag über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zur Umsetzung des Förderprogramms  
Digitalisierung des Landes Brandenburg im Rahmen der Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 

 

Antrag auf Gewährung von Finanzhilfen gemäß Artikel 104b des Grundgesetzes (GG) für Investitionen der Länder, Gemeinden und 
Gemeindeverbände zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des Öffentlichen Gesundheitsdienstes auf 
Grundlage der „Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 
über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zur Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung im Rahmen des Pak-
tes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ 

Angaben zum Antragsteller       GZ.:  

1.1 Landkreis/kreisfreie Stadt/genaue Bezeichnung des Gesundheitsamtes: 
 

1.2 Anschrift 

Straße und Hausnummer: 

 

Postleitzahl: 

 

Ort: 

 

1.3 Ansprechpartner/Ansprechpartnerin 

Name: 

 

Telefon: 

 

E-Mail: 

1.4 Bankverbindung 

Name des Kreditinstitutes: 

 

Kontoinhaber/Kontoinhaberin: 

 

IBAN:  

D E                          

BIC: 
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Maßnahme 

2.1 Bezeichnung der Maßnahme:  

2.2 Maßnahmezeitraum:  

Beginn (Datum darf nicht vor dem 1 . Januar 2022 liegen): 

 

Ende: 

 

Finanzierungsplan in € 

3.1 Gesamtkosten:    € 

3.2 Anderweitig beantragte/bewilligte öffentliche Förderung  
  (ohne Nummer 3.3) bei: € 

3.3 Beantragte Förderung beim MSGIV: €   

Darstellung der Kostenpositionen der (Teil-)Maßnahme in € 

Darstellung der (Teil-)Maßnahme, s . auch Ausführungen der Richtlinie Nummer 2: in Euro: 

 

 

 

 € 

 

 

 

 € 

 

 

 

 € 

  

 € 

  

 € 

  

 € 

  

 € 

Gesamtkosten (wie Nummer 3 .1)  € 
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Erklärungen 

Der Antragsteller/die Antragstellerin erklärt, dass 

1 . mit der beantragten (Teil-)Maßnahme die Modernisierung mit dem Ziel der Steigerung und Weiterentwicklung des 
digitalen Reifegrades des Öffentlichen Gesundheitsdienstes verfolgt wird, 

2 . unter Beachtung von Nummer 5 .3 .2 der Richtlinie die Einstufung des digitalen Reifegrades zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung nicht länger als 6 Monate zurückliegt, 

☐  Das daraus resultierende Zertifikat ist dem Antragsformular inklusive der dazugehörigen Anlage 1 beigefügt . 

3 . er/sie im Rahmen dieser Maßnahme zum Vorsteuerabzug berechtigt/nicht berechtigt ist und dies bei der Berechnung 
der Gesamtkosten (Nummer 3) berücksichtigt hat (Preise ohne Umsatzsteuer), 

☐  berechtigt       ☐  nicht berechtigt 

4 . die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig und richtig sind, 

5 . unter Berücksichtigung der beantragten Förderung zur Investitionsmaßnahme die Gesamtfinanzierung der Maßnahme 
gesichert ist, 

6 . kein gleichlautender Förderantrag anderweitig mit maßgeblich deckungsgleichem Funktionsumfang und gleicher Ziel-
stellung gestellt wurde, 

7 . er/sie die Informationen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg (MSGIV) zum Datenschutz (Nummer 6 dieses Antragsformulars) zur Kenntnis genommen hat, 

8 . ihm/ihr bekannt ist, dass er/sie ohne Angabe von Gründen und ohne Rechtsnachteile von der unter Nummer 9 aufge-
führten Einverständniserklärung absehen bzw . die Einwilligung jederzeit widerrufen kann, 

9 . er/sie damit einverstanden ist, dass alle in diesem Antrag enthaltenen persönlichen und sachlichen Daten bei der zu-
ständigen Stelle zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung gespei-
chert, erfasst und verarbeitet werden . Die zuständigen Behörden sind berechtigt, die Daten ebenso wie die Entscheidung 
über diesen Antrag einschließlich der Entscheidungsgründe den an der Finanzierung des Vorhabens beteiligten öffent-
lichen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union zur Verfügung zu stellen . Das Land 
Brandenburg ist berechtigt, die Daten und die Entscheidung über den Antrag nebst Gründen auf Anfrage an Dritte 
(z . B . Landtag, Presse) weiterzugeben sowie in eigenen Publikationen oder Presseerklärungen zu veröffentlichen . 

 

 

Ort, Datum: 

 

Vor- und Zuname in Druckschrift: 

Rechtsverbindliche Unterschrift/Dienstsiegel: 
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Erklärungen 

Der Antragsteller/die Antragstellerin erklärt, dass 

1 . mit der beantragten (Teil-)Maßnahme die Modernisierung mit dem Ziel der Steigerung und Weiterentwicklung des 
digitalen Reifegrades des Öffentlichen Gesundheitsdienstes verfolgt wird, 

2 . unter Beachtung von Nummer 5 .3 .2 der Richtlinie die Einstufung des digitalen Reifegrades zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung nicht länger als 6 Monate zurückliegt, 

☐  Das daraus resultierende Zertifikat ist dem Antragsformular inklusive der dazugehörigen Anlage 1 beigefügt . 

3 . er/sie im Rahmen dieser Maßnahme zum Vorsteuerabzug berechtigt/nicht berechtigt ist und dies bei der Berechnung 
der Gesamtkosten (Nummer 3) berücksichtigt hat (Preise ohne Umsatzsteuer), 

☐  berechtigt       ☐  nicht berechtigt 

4 . die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig und richtig sind, 

5 . unter Berücksichtigung der beantragten Förderung zur Investitionsmaßnahme die Gesamtfinanzierung der Maßnahme 
gesichert ist, 

6 . kein gleichlautender Förderantrag anderweitig mit maßgeblich deckungsgleichem Funktionsumfang und gleicher Ziel-
stellung gestellt wurde, 

7 . er/sie die Informationen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg (MSGIV) zum Datenschutz (Nummer 6 dieses Antragsformulars) zur Kenntnis genommen hat, 

8 . ihm/ihr bekannt ist, dass er/sie ohne Angabe von Gründen und ohne Rechtsnachteile von der unter Nummer 9 aufge-
führten Einverständniserklärung absehen bzw . die Einwilligung jederzeit widerrufen kann, 

9 . er/sie damit einverstanden ist, dass alle in diesem Antrag enthaltenen persönlichen und sachlichen Daten bei der zu-
ständigen Stelle zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung gespei-
chert, erfasst und verarbeitet werden . Die zuständigen Behörden sind berechtigt, die Daten ebenso wie die Entscheidung 
über diesen Antrag einschließlich der Entscheidungsgründe den an der Finanzierung des Vorhabens beteiligten öffent-
lichen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union zur Verfügung zu stellen . Das Land 
Brandenburg ist berechtigt, die Daten und die Entscheidung über den Antrag nebst Gründen auf Anfrage an Dritte 
(z . B . Landtag, Presse) weiterzugeben sowie in eigenen Publikationen oder Presseerklärungen zu veröffentlichen . 

 

 

Ort, Datum: 

 

Vor- und Zuname in Druckschrift: 

Rechtsverbindliche Unterschrift/Dienstsiegel: 

 

  

Information des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zum 
Datenschutz 

 
Sie werden im Folgenden entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften gemäß Artikel 13 und 14 der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) informiert: 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Lan-
des Brandenburg (MSGIV) 
Henning-von-Tresckow-Straße 2 - 13 
14467 Potsdam 
Telefon: 0331 866-0 
Telefax: 0331 866-5108 
E-Mail: poststelle@MSGIV .Brandenburg .de  
Internet:  www .msgiv .brandenburg .de 

Das Ministerium wird vertreten durch Ministerin Frau Ursula 
Nonnemacher . 

Mit dem Datenschutzbeauftragten des Ministeriums für Sozia-
les, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg (MSGIV) können Sie unmittelbar auf den folgenden 
Wegen Kontakt aufnehmen: 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und  
Verbraucherschutz  
Martin Sowislok 
Henning-von-Tresckow-Straße 2 - 13 
14467 Potsdam 
Telefon:  0331 866-5153 
E-Mail:  Datenschutz@MSGIV .Brandenburg .de 

Ihre personenbezogenen Daten sind für folgenden Zweck erfor-
derlich:  

Gewährung von Zuwendungen nach §§ 23 und 44 LHO Bran-
denburg 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a und e sowie Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe a und b EU-DSGVO, § 3 des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG) und § 5 Absatz 1 des Brandenburgischen Daten-
schutzgesetzes (BbgDSG), §§ 67 ff . SGB X . 
Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie keine Angaben oder 
keine vollständigen Angaben machen, können wir Ihren Antrag 
aber möglicherweise nicht richtig bearbeiten . 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter, wenn 
Sie hierzu eingewilligt haben oder eine gesetzliche Vorschrift eine 
Datenübermittlung ausdrücklich vorsieht . 

Ihre Daten verarbeiten wir nur, solange sie für den 
vorgenannten Zweck einschließlich etwaiger Rechts-
behelfsverfahren und kostenrechtlicher Abwicklung, zur 
Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht sowie zur 
Bearbeitung von Eingaben, Auskunftsersuchen und Be-
schwerden erforderlich sind und darüber hinaus gemäß 
den gesetzlichen Nachweis- und Aufbewahrungsfristen . 

Nach der EU-DSGVO haben Sie folgende Rechte: 

• Sie können von uns Auskunft über Ihre Daten verlan-
gen, die wir gespeichert haben . 

• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu berichti-
gen, wenn sie unrichtig sind . 

• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu vervoll-
ständigen, wenn sie unvollständig sind . 

• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu löschen, 
wenn wir sie nicht mehr benötigen . Dies könnte insbe-
sondere dann der Fall sein, wenn Sie Ihren Antrag zu-
rücknehmen oder der Verarbeitung Ihrer Daten wider-
sprechen . 

• Sie können von uns verlangen, die Verarbeitung Ihrer 
Daten einzuschränken. Das können Sie insbesondere 
dann tun, wenn Sie verlangt haben, Ihre Daten zu be-
richtigen und noch nicht geklärt ist, ob die Daten tat-
sächlich unrichtig sind . 

• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zur Übertrag-
barkeit bereitzustellen. 

• Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer 
Daten jederzeit widerrufen. Der Widerruf gilt aber 
nicht rückwirkend . Er macht die vor dem Widerruf 
stattgefundene Verarbeitung Ihrer Daten nicht rechts-
widrig . 

• Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns und 
der Übermittlung an Dritte jederzeit widersprechen. 

Bei Fragen oder Beschwerden können Sie sich auch an 
die zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das 
Recht auf Akteneinsicht Brandenburg 
Dagmar Hartge  
Stahnsdorfer Damm 77 
14532 Kleinmachnow 
Telefon:  033203 356-0 
Telefax:  033203 356-49 
E-Mail: poststelle@lda .brandenburg .de  
Internet:  www .lda .brandenburg .de 

 
 

Für Ihre Unterlagen 
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Anlage 3 
 

Verwendungsnachweis zum Bescheid über die Gewährung von Zuwendungen  
für Investitionen zur Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung  

im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 

Terminstellung: 15. Mai 2023 
 
 
Ministerium für Soziales, Gesundheit,  
Integration und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg (MSGIV) 
Abt. 4/Ref. 43 
Henning-von-Tresckow-Straße 2 - 13 
14467 Potsdam 
       Ort, Datum:  
 
  

1. Angaben zum Zuwendungsempfänger 

Geschäftszeichen:  

  Landkreis/kreisfreie Stadt/genaue Bezeichnung des Gesundheitsamtes: 

 

  Anschrift 

Straße und Hausnummer: 

 

Postleitzahl: 

 

Ort: 

 

  Ansprechpartner/Ansprechpartnerin 

Name: 

 

Telefon: 

 

E-Mail: 
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Anlage 3 
 

Verwendungsnachweis zum Bescheid über die Gewährung von Zuwendungen  
für Investitionen zur Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung  

im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 

Terminstellung: 15. Mai 2023 
 
 
Ministerium für Soziales, Gesundheit,  
Integration und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg (MSGIV) 
Abt. 4/Ref. 43 
Henning-von-Tresckow-Straße 2 - 13 
14467 Potsdam 
       Ort, Datum:  
 
  

1. Angaben zum Zuwendungsempfänger 

Geschäftszeichen:  

  Landkreis/kreisfreie Stadt/genaue Bezeichnung des Gesundheitsamtes: 

 

  Anschrift 

Straße und Hausnummer: 

 

Postleitzahl: 

 

Ort: 

 

  Ansprechpartner/Ansprechpartnerin 

Name: 

 

Telefon: 

 

E-Mail: 

2 
 

2. Angaben zur Maßnahme 

Bezeichnung der Maßnahme: 

 

Kurzdarstellung des Ergebnisses der Maßnahme: 

 

3. Zahlenmäßiger Nachweis 

a) Für die unter Nummer 2 bezeichnete Maßnahme wurde vom Land Brandenburg folgende Zuwendung (in €) bewilligt: 

 Bescheid vom:  Zuwendungssumme: € 

b) Der Bewilligung der Zuwendung lagen folgende Ausgaben und Einnahmen zugrunde: 

Gesamtausgaben: € Einnahmen:  € 

c) Die Maßnahme wurde im folgenden Zeitraum durchgeführt: 

Maßnahmezeitraum: von  bis  

d) Nach Abschluss der Maßnahme ergeben sich folgende tatsächliche Einnahmen und Ausgaben (nicht förderfähige  
Beträge, Rückforderungen und Rückzahlungen wurden abgesetzt): 

Einnahmen insgesamt:  
(inklusive Eigen- und Drittmittel) € 

Gesamtausgaben:  
(inklusive evtl. nichtförder-
fähige Ausgaben) 

€ 

Ausgezahlte Zuwendung: 
(Auszahlungen minus Rück-
zahlungen) 

€ 
Förderfähige  
Gesamtausgaben: € 

e) Die zustehende Zuwendung vermindert sich hiernach:   ☐  ja    ☐  nein    
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4. Bestätigung 

In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben wird Folgendes versichert: 
 
a) Die Zuwendung wurde ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid näher bestimmten Zwecks verwendet; die 

im Bescheid genannten Bedingungen und Auflagen wurden eingehalten. Die Einnahmen und Ausgaben sind wie unter Num-
mer 3 dargestellt im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben angefallen, wobei nicht zuwendungsfähige Beträge, 
Rückforderungen und Rückzahlungen abgesetzt wurden. 
 

b) Die getätigten Ausgaben waren notwendig; es ist dabei wirtschaftlich und sparsam verfahren worden. Die gemachten Angaben 
stimmen mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen überein. 
 

c) Die Zuwendung wurde innerhalb der Verwendungsfrist verwendet: ☐  ja  ☐  nein 
Falls nein: 
Die infolge der Überschreitung der Verwendungsfrist nach § 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Brandenburg (VwVfGBbg) in Verbindung mit § 49a VwVfG anfallenden Zinsen von 5 Prozent über dem Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB liegen unterhalb der Bagatellgrenze von 50 €. 
        ☐  ja  ☐  nein 
 

d) Alle mit der Zuwendung zusammenhängenden Belege, Verträge und sonstigen Unterlagen können während der im Bewilli-
gungsbescheid (einschließlich Nebenbestimmungen) festgelegten Aufbewahrungsfrist nach AfA-Tabelle jederzeit zum Zwecke 
der Verwendungsprüfung oder Prüfung durch den Rechnungshof des Landes Brandenburg oder durch den Bundesrechnungs-
hof eingesehen oder zur Vorlage bei der prüfenden Stelle angefordert werden. 
 

e) Dem Empfänger der Zuwendung ist bekannt, dass diese im Fall ihrer zweckwidrigen Verwendung der Rückforderung und 
Verzinsung unterliegt und ihm bei Abgabe einer unrichtigen Verwendungsbestätigung der Beweis für die zweck- und fristge-
rechte Verwendung obliegt. 
 

f) Zeitgleich mit dieser Verwendungsbestätigung wird ein aktuelles Zertifikat zur Einstufung des digitalen Reifegrades (nicht 
älter als 6 Monate) inklusive der dazugehörigen Anlage 1 in elektronischer Form an das im Bescheid angegebene Funktions-
postfach übermittelt. 

 
 
……………………………………………………………..………………. 
Unterschrift der vertretungsberechtigten Person/Personen 
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4. Bestätigung 

In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben wird Folgendes versichert: 
 
a) Die Zuwendung wurde ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid näher bestimmten Zwecks verwendet; die 

im Bescheid genannten Bedingungen und Auflagen wurden eingehalten. Die Einnahmen und Ausgaben sind wie unter Num-
mer 3 dargestellt im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben angefallen, wobei nicht zuwendungsfähige Beträge, 
Rückforderungen und Rückzahlungen abgesetzt wurden. 
 

b) Die getätigten Ausgaben waren notwendig; es ist dabei wirtschaftlich und sparsam verfahren worden. Die gemachten Angaben 
stimmen mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen überein. 
 

c) Die Zuwendung wurde innerhalb der Verwendungsfrist verwendet: ☐  ja  ☐  nein 
Falls nein: 
Die infolge der Überschreitung der Verwendungsfrist nach § 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Brandenburg (VwVfGBbg) in Verbindung mit § 49a VwVfG anfallenden Zinsen von 5 Prozent über dem Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB liegen unterhalb der Bagatellgrenze von 50 €. 
        ☐  ja  ☐  nein 
 

d) Alle mit der Zuwendung zusammenhängenden Belege, Verträge und sonstigen Unterlagen können während der im Bewilli-
gungsbescheid (einschließlich Nebenbestimmungen) festgelegten Aufbewahrungsfrist nach AfA-Tabelle jederzeit zum Zwecke 
der Verwendungsprüfung oder Prüfung durch den Rechnungshof des Landes Brandenburg oder durch den Bundesrechnungs-
hof eingesehen oder zur Vorlage bei der prüfenden Stelle angefordert werden. 
 

e) Dem Empfänger der Zuwendung ist bekannt, dass diese im Fall ihrer zweckwidrigen Verwendung der Rückforderung und 
Verzinsung unterliegt und ihm bei Abgabe einer unrichtigen Verwendungsbestätigung der Beweis für die zweck- und fristge-
rechte Verwendung obliegt. 
 

f) Zeitgleich mit dieser Verwendungsbestätigung wird ein aktuelles Zertifikat zur Einstufung des digitalen Reifegrades (nicht 
älter als 6 Monate) inklusive der dazugehörigen Anlage 1 in elektronischer Form an das im Bescheid angegebene Funktions-
postfach übermittelt. 

 
 
……………………………………………………………..………………. 
Unterschrift der vertretungsberechtigten Person/Personen 
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